
 

 

Neufassung der Satzung  

des Turnvereins 1920 Geislitz e.V. 

beschlossen von der ordentlichen 

Mitgliederversammlung am 16.03.2019 

    



§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr  

Der Verein führt den Namen Turnverein 1920 Geislitz e.V.  

Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht in Hanau eingetragen unter VR- Nr. 3292. 

Der Sitz des Vereins ist in Geislitz, Gemeinde Linsengericht.  

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

§ 2 Zweck  

Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports, insbesondere des Turnens in all seinen vielfältigen 

Erscheinungsformen. Der Verein unterbreitet und unterhält Sportangebote und Sportgelegenheiten 

für alle Bevölkerungsschichten, insbesondere in den Sparten  

- Mutter und Kind - Turnen  

- Kinderturnen  

- Jugendturnen  

- Breiten- und Freizeitsport für Jugendliche und Erwachsene  

- Gesundheitssport  

- Seniorensport  

- Freizeitvolleyball  

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 ff AO.  

Der Satzungszweck wird insbesondere erreicht durch die Unterbreitung von regelmäßigen 

Sportangeboten und -möglichkeiten für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren.  

Der Verein organisiert darüber hinaus gemeinsame Veranstaltungen wie Wanderungen, Ausflüge, 

Informationsabende sowie weitere zur Erreichung des Vereinszweckes geeignet erscheinende 

Maßnahmen.  

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.  

Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch 

keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  



§ 3 Mitgliedschaft  

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.  

Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. Darüber entscheidet der Vorstand. Ein 

Aufnahmeanspruch besteht nicht.  

2. Die Mitgliedschaft endet  

a) mit dem Tod (natürliche Person) des Mitgliedes  

b) durch Austritt  

c) durch Ausschluss aus dem Verein  

d) durch Streichung aus dem Mitgliederverzeichnis, wenn ein Mitglied neun Monate mit der 

Entrichtung der Vereinsbeiträge in Verzug ist.  

Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden. Er ist nur unter Einhaltung 

einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres möglich. Ein Mitglied kann aus dem 

Verein ausgeschlossen werden, wenn es in schwerwiegender Weise gegen die Interessen des 

Vereins verstoßen hat.  

Über den Ausschluss entscheidet auf Antrag des Vorstandes die Mitgliederversammlung mit 2/3 

Mehrheit. Der Antrag des Vorstands wird dem Mitglied durch den Vorstand schriftlich mitgeteilt und 

durch die Zustellung wirksam. Während des Ausschließungsverfahrens ruhen die 

mitgliedschaftlichen Rechte des auszuschließenden Mitglieds.  

Bei Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf einen Anteil am Vereinsvermögen.  

§ 4 Mitgliedsbeiträge  

1. Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge, über deren Höhe und Fälligkeit die   

Mitgliederversammlung jeweils mit Wirkung für das folgende Geschäftsjahr entscheidet. Daneben 

können Umlagen erhoben werden.  

2. Die Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.   

§ 5 Organe  

Organe des Vereins sind:  

1. der Vorstand  

2. die Mitgliederversammlung  

Die Mitgliederversammlung kann die Bildung weiterer Vereinsorgane oder Gremien und deren 

Besetzung beschließen. Die Geschäftsführung bestimmt sich nach der Satzung.  



§ 6 Vorstand  

1. Der Vorstand besteht aus vier Personen, dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem 

Kassierer und dem Schriftführer.  

2. Vorstand im Sinne von § 26 BGB sind der 1. Vorsitzende, der 2. Vorsitzende, der Kassierer und der 

Schriftführer (Vertretungsvorstand).  

Jeweils zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gemeinsam.  

3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren gewählt. Bis zu 

einer Neuwahl bleibt der Vorstand im Amt. Scheidet ein Mitglied während der Amtszeit aus, kann 

der Vorstand ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen wählen.  

4. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und erledigt alle Verwaltungsaufgaben, soweit sie 

nicht durch die Satzung oder Gesetz einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat 

insbesondere folgende Aufgaben:  

a) Die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung.  

b) Die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlung. Die Leitung der 

Mitgliederversammlung durch den Vorsitzenden oder einen seiner Stellvertreter.  

c) Die Aufstellung des Haushaltsplanes für jedes Geschäftsjahr, Buchführung und Erstellung des 

Jahresberichts.  

d) Aufnahme und Mitwirkung beim Ausschluss von Mitgliedern  

e) Abschluss und Kündigung von Arbeitsverträgen.  

5. Vorstandsmitgliedern des Vereins kann im Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit für den Verein eine 

angemessene Vergütung und der Ersatz entstandener Aufwendungen gezahlt werden.  

§ 7 Mitgliederversammlung  

1.  a) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für alle Aufgaben, soweit sie nicht dem Vorstand 

oder anderen Vereinsorganen obliegen. Sie ist ausschließlich zuständig für folgende 

Angelegenheiten:  

a) Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplanes für das nächste Geschäftsjahr 

b) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes, Entlastung des Vorstandes  

c) Festsetzung der Höhe und Fälligkeit des Mitgliedsbeitrages, von Umlagen  

d) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes  

e) Änderung der Satzung 

f) Auflösung des Vereins 



g) Ausschluss eines Vereinsmitgliedes 

h) Ernennung von Ehrenmitgliedern  

i) Entscheidung über die Beschwerde gegen die Ablehnung eines Aufnahmeantrages 

j) Festlegung der höchstmöglichen Zahl der Mitglieder und die Festlegung von 

Aufnahmesperren.  

2.  a) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet im ersten Halbjahr eines jeden Jahres statt. 

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn  

- der Vorstand die Einberufung aus dringenden wichtigen Gründen beschließt  

- wenn ein Drittel der Mitglieder schriftlich unter Angabe der Gründe die Einberufung vom 

Vorstand verlangt.   

b) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von mindestens 

zwei Wochen unter Angabe der Tagesordnung einberufen.   

Der Fristablauf beginnt mit dem auf die Veröffentlichung der Einladung in der Tagespresse 

folgenden Tag. Die jeweils gültige Tagesordnung ist auf der Homepage des Vereins 

einzusehen.  

Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor Beginn der Mitgliederversammlung 

schriftlich die Ergänzung der Tagesordnung verlangen.  

Danach und in der Mitgliederversammlung gestellte Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung 

können nur durch Entscheidung der Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit zugelassen 

werden.  

c) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von dem 2. 

Vorsitzenden geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den 

Leiter.  

Für die Dauer der Durchführung von Vorstandswahlen wählt die Mitgliederversammlung einen 

Wahlausschuss.  

Der Protokollführer wird vom Versammlungsleiter bestimmt.  

Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter, soweit in dieser Satzung nicht eine 

Art der Abstimmung zwingend bestimmt ist.  

Die Mitgliederversammlung ist bei ordnungsgemäßer Ladung stets beschlussfähig, bei 

Änderung des Vereinszwecks und Auflösung des Vereins mindestens die Hälfte anwesend ist.  

Für den Fall der Beschlussunfähigkeit muss der Vorsitzende innerhalb von vier Wochen eine 

neue Mitgliederversammlung mit derselben Tagesordnung einberufen, die unabhängig von 

der Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist. Darauf ist in der Einladung 

hinzuweisen.  



Jedes Mitglied hat eine Stimme. Stimmübertragungen sind nicht zulässig. Beschlüsse werden 

mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen 

werden nicht mitgezählt.    

Für Satzungsänderungen ist eine 3/4 Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, für die 

Änderung des Vereinszwecks und die Auflösung des Vereins eine solche von 4/5 erforderlich.  

Das Versammlungsprotokoll ist von dem Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu 

unterzeichnen. Es muss enthalten:  

- Ort und Zeit der Versammlung  

- Name des Versammlungsleiters und des Protokollführers  

- Zahl der erschienenen Mitglieder  

- Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit  

- die Tagesordnung  

- die gestellten Anträge, das Abstimmungsergebnis (Zahl der Ja-Stimmen, Zahl der Nein-

Stimmen, Enthaltungen, ungültigen Stimmen) 

- die Art der Abstimmung  

- Satzungs- und Zweckänderungsanträge  

- Beschlüsse, die wörtlich aufzunehmen sind.  

§ 8 Datenschutz, Persönlichkeitsrechte  

1. Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten (im Folgenden: Daten) seiner Mitglieder in 

automatisierter und nichtautomatisierter Form. Hierbei handelt es sich um folgende Daten: Name 

und Anschrift, Geburtsdatum und Bankverbindung. Außerdem wird als freiwillige Angabe die 

Telefonnummern (soweit vorhanden Festnetz und Mobil) sowie - falls vorhanden - E-Mail-Adresse 

erfasst. Unter „Verarbeitung von Daten“ werden z.B. folgende Vorgänge verstanden: Erheben, 

Erfassen, Ordnen, Speichern, Verwenden, Übermitteln, Verbreiten sowie Löschen von Daten 

(Artikel 4 Nr. 2 Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO).  

2. Die in (1) genannten Daten mit Ausnahme von: Telefonnummer und E-Mail-Adresse sind 

Pflichtdaten; eine Person kann nur Vereinsmitglied sein und werden, wenn sie dem Verein diese 

Pflichtdaten zwecks rechtmäßiger Verarbeitung im Sinne der DSGVO zur Verfügung stellt.  

3. Die Daten der Mitglieder werden zum Zwecke der Mitgliederverwaltung einschließlich des 

Beitragseinzugs verwendet. In diesem Zusammenhang werden sie Vorstandsmitgliedern und 

sonstigen Vereinsmitgliedern soweit zur Kenntnis gegeben, wie es deren Ämter oder Aufgaben im 

Verein erfordern. Rechtsgrundlage hierfür ist Artikel 6 Absatz 1 b) DSGVO und hinsichtlich der 

Bankverbindung Artikel 6 Absatz 1 a) DSGVO.  



4. Als Mitglied des Landessportbundes Hessen e.V. übermittelt der Verein folgende Daten dorthin: 

Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Verbandsbezeichnung, sowie die Namen und 

Kontaktdaten des Vereinsvorstandes.  

5. Im Zusammenhang mit satzungsgemäßen öffentlichen Veranstaltungen (z.B. Wettkämpfe, 

Sportfeste) und Mitgliederversammlungen veröffentlicht der Verein möglicherweise Fotos der 

Veranstaltung sowie einen Bericht darüber auf seiner Homepage und übermittelt Fotos nebst 

Bericht womöglich an Zeitungen und Soziale Medien. Ggf. werden auch Ergebnislisten in dieser 

Weise veröffentlicht/übermittelt. Fotos einzelner Personen werden nicht 

veröffentlicht/übermittelt. Jedoch ist davon auszugehen, dass Mitglieder auf den Fotos erkennbar 

sind. Soweit die Untertexte zu Fotos oder die Berichte auf bestimmte Teilnehmer an der 

Veranstaltung hinweisen, werden dabei allenfalls Name, Vereinszugehörigkeit sowie Funktion 

und Aufgabe im Verein veröffentlicht/übermittelt. Auf Ergebnislisten erscheinen neben dem 

erzielten Ergebnis Vor- und Zuname sowie Verein und Altersklasse. Dies dient der 

Öffentlichkeitsarbeit und Außendarstellung des Vereins, ohne die er seine Satzungszwecke (siehe 

§ 2 Zweck der Satzung) nicht erfüllen kann. Die Rechtsgrundlage für die 

Veröffentlichung/Übermittlung der vorgenannten Daten ist Artikel 6 Absatz 1 b) DSGVO. 

Zumindest überwiegen die Interessen und Grundrechte der Mitglieder nicht gegenüber den 

berechtigten Interessen des Vereins (Rechtsgrundlage: Artikel 6 Absatz 1 f) DSGVO). Die 

Vorschriften der §§ 22, 23 des Kunsturhebergesetzes (KUG) zum Recht am eigenen Bild werden 

gewahrt. Fotos einzelner Personen oder weitere Daten veröffentlicht/übermittelt der Verein nur 

mit Einwilligung der betroffenen Person (Rechtsgrundlage: Artikel 6 Absatz 1 a) DSGVO).  

6. Zur Durchführung von Veranstaltungen erstellt der Verein Helferlisten mit den erforderlichen 

Kommunikationsdaten. Diese Listen werden nur innerhalb des Vereins an andere Helfer und die 

Organisatoren der Veranstaltung weitergegeben (Rechtsgrundlage: Artikel 6 Absatz 1 b) 3 DSGVO). 

Eine Veröffentlichung der Listen (z.B. im Internet) bedarf der Einwilligung der betroffenen Helfer 

(Rechtsgrundlage: Artikel 6 Absatz 1 a) DSGVO).  

7. Im Zusammenhang mit Jubiläen, Ehrungen (z.B. wegen langjähriger Mitgliedschaft und Arbeit im 

Verein) sowie Geburtstagen seiner Mitglieder veröffentlicht/übermittelt der Verein Daten und 

Fotos nur mit Einwilligung des betroffenen Mitglieds (Rechtsgrundlage: Artikel 6 Absatz 1 a) 

DSGVO).  

8. Die Mitgliederdaten werden spätestens 1 Jahr nach Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht, 

soweit sie für die Mitgliederverwaltung nicht mehr benötigt werden und keine gesetzlichen, 

vertraglichen oder satzungsmäßigen Aufbewahrungsfristen dem entgegenstehen.  

9. Mitglieder haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf Auskunft 

über ihre gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO) sowie auf Berichtigung (Art. 

16 DS-GVO), Löschung (Art. 17 GS-DVO), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 GS- DVO), 

Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO) und Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-

GVO). Diese Rechte können schriftlich oder per E-Mail bei den in (1) genannten Verantwortlichen 

geltend gemacht werden.  

10. Soweit Einwilligungen der Mitglieder zur Verwendung ihrer Daten erforderlich sind, können diese 

mündlich, schriftlich oder per E-Mail erteilt werden. Der Verein ist beweispflichtig dafür, dass eine 

Einwilligung erteilt wurde. Die Mitglieder können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit 



widerrufen. Der Widerruf kann mündlich, schriftlich oder per E-Mail an die in (1) genannten 

Verantwortlichen gesandt werden. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten 

Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.  

11. Den Mitgliedern steht das Recht zur Beschwerde über die Datenverarbeitung des Vereins bei der 

zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde ist im Bundesland Hessen der 

Hessische Datenschutzbeauftragte mit Sitz in Wiesbaden.  

Homepage: https://datenschutz.hessen.de/   

§ 9 Auflösung des Vereins  

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in § 7 geregelten 

Stimmenmehrheit beschlossen werden.  

Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind die Mitglieder des Vorstands 

gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die vorstehenden Vorschriften gelten 

entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine 

Rechtsfähigkeit verliert.  

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vermögen des Vereins an die Gemeinde Linsengericht, die es unmittelbar und ausschließlich für 

gemeinnützige Zwecke im Bereich des Kinder- und Jugendsports zu verwenden hat.  

§ 10 Inkrafttreten der Satzung  

Diese Satzung tritt am 16.03.2019 in Kraft. Die Satzung in der Fassung vom 11.03.2017 tritt mit 

Ablauf des 16.03.2019 außer Kraft.  


